
Stadt Plauen 

Der Oberbürgermeister 
Drucksachen Nr.: 1019/2024 

 
Datum: 18.03.2024 

 

 

Informationsvorlage 

 
Geschäftsbereich Oberbürgermeister 

Kulturreferat 

 

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat Termin Tagesord- 

nungsart 

TOP 

Bürgermeisterberatung 18.03.2024 nicht öffentlich  

Kultur- und Sportausschuss 11.04.2024 öffentlich  

 

 

 
Inhalt: Städtische Fördermittel 2024 für kulturelle Vereine und freie Träger der Kultur durch die 

Stadt Plauen 

 

 

 
Grundlage:  

 

 

 

 

Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für kulturelle Vereine und freie Träger der 

Kultur 

Beraten und 

abgestimmt: 

 

 

 

Arbeitsgruppe Kultur des Kultur- und Sportausschusses am 06.03.2024 

Beschlüsse die 

aufzuheben bzw. 

zu ändern sind: 

 

 

keine 

Verantwortlich für 

Durchführung: 

 

 

 

GB OB, Kulturreferat 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Information: 
Der Kultur- und Sportausschuss nimmt die gemäß der Anlage gewährten Zuwendungen städtischer 

Fördermittel entsprechend der Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für kulturelle Vereine und 

freie Träger der Kultur für das Jahr 2024 zur Kenntnis. 

 

 

 

Sachverhalt/ Begründung: 
Auf Grundlage der Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für kulturelle Vereine und freie Träger 

der Kultur vom 02.10.2017 hat die Arbeitsgruppe Kultur des Kultur- und Sportausschusses der Stadt Plauen am 

06.03.2024 über die Vergabe von Fördermittel 2024 beraten. Die Stadt Plauen erhielt 43 Fördermittelanträge, 



von diesen wurden: 

 

- 39 ganz oder teilweise bewilligt, 

- 3 nicht bewilligt und  

- einer wurde an Förderprogram Demokratie weitergeleitet. 

 

Für das Jahr 2024 stehen Haushaltsmittel i.H. von 45.000 EUR für die Förderung entsprechend der 

Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für kulturelle Vereine und freie Träger der Kultur vom 

02.10.2017 zur Verfügung. Bewilligt wurden Fördermittel i.H. von 40.471 EUR. Details zu den entsprechenden 

Förderanträgen können der Anlage entnommen werden. Somit verbleibt eine Differenz von 4.529 EUR, welche 

jetzt dem „Aktionskonto“ (Projektanträge, welche im Bewilligungsjahr nach dem 31.01. gestellt werden; §6 

Abs.4 der Förderrichtlinie) zur Verfügung stehen. Für dieses können Antragssteller weiterhin 

Fördermittelanträge stellen, jedoch gelten hier andere Förderbedingungen.  

Damit stehen noch 6.029 EUR an Fördermittel auf dem Aktionskonto für das Haushaltsjahr 2024 zur 

Verfügung. Für dieses Aktionskonto liegt momentan schon ein Antrag (SSKT e.V. – 30. Jahre) vor. Dieser 

wurde in der Sitzung der Arbeitsgruppe Kultur schon besprochen und mit deren Zustimmung 300 EUR an 

Zuwendung beschlossen. Somit sind noch 5.729 EUR auf diesem verfügbar. 

 

 

 

 

_______________  

Steffen Zenner 
Unterschrift liegt im Original vor  
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